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ZEITGESPRÄCH

Mehr Differenzierung in der Tarifpolitik?
starre tarifvertragliche Vereinbarungen werden in jüngster Zeit verstärkt für die zunehmenden Beschäfti
gungsprobleme in der Bundesrepublik verantwortlich gemacht. Gefordert werden mehr Flexibilisierung 
und Differenzierung -  bis hin zu einer Aufhebung verbindlicher Tarifnormen. Ist die Kritik an der bisherigen 
Tarifpolitik berechtigt, oder geht sie an der sozialen und ökonomischen Realität vorbei?

Lothar|Zimmermann

Das eigentliche Ziel ist eine Systemveränderung

Die Koalition der Wende hat das 
Versprechen, durch Wirt

schaftswachstum die Massenar
beitslosigkeit in der Bundesrepublik 
abzubauen, bislang nicht erfüllt. 
Das Gegenteil ist der Fall. Im Jahre 
1985 hat die Massenarbeitslosig
keit den höchsten Stand seit Beste
hen der Bundesrepublik erreicht. 
Um von den eigenen Mißerfolgen 
abzulenken, wird versucht, den Ta
rifvertragsparteien, und hier insbe
sondere den Gewerkschaften, den 
Schwarzen Peter zuzuschieben. 
Mehr Differenzierung der tariflichen 
Mindestentgeltsätze und größere 
Flexibilisierung für die Arbeitgeber 
heißt die Zauberformel.

Dabei wird so getan, als sei die 
Tariflandschaft in der Bundesrepu
blik einheitlich und undifferenziert 
sowie ihre praktische Anwendung 
absolut starr und unflexibel. Wer 
dies behauptet, ignoriert die Viel
zahl der in der Bundesrepublik be
stehenden Tarifverträge und ihre 
unterschiedlichen Bestimmungen.

WIRTSCHAFTSDIENST 1985A/

Eine eingehende Auseinanderset
zung mit der Tarifsystematik und 
der Vielfalt der Tarifverträge sowie 
den unterschiedlichen tarifvertragli
chen Vorschriften ist hier dringend 
zu empjehlen. , ______

Große Bandbreite

Bereits im Jahre 1982 kam das 
Tarifarchiv des Wirtschafts- und So
zialwissenschaftlichen Instituts des 
DGB in einer Untersuchung über 
„Tarifliche Lohn- und Gehaltsstruk
tur“ zu dem Ergebnis, daß hinsicht
lich der Lohn- und Gehaltssätze ei
ne große Bandbreite von Differen
zierungen besteht. Die einzelnen 
tariflichen Lohn- und Gehaltssätze 
weisen sowohl im Vergleich zwi
schen den Branchen als auch zwi
schen den einzelnen Lohn- und Ge
haltsgruppen innerhalb eines Tarif
vertrages erhebliche Unterschiede 
aus. Weniger ausgeprägt, aber 
ebenfalls vorhanden, sind Differen
zierungen zwischen den einzelnen 
Tarifgebieten innerhalb einer Bran
che.

Die Differenz der tariflichen Stun
denlohnsätze der einzelnen Tarif
bereiche betrug maximal bei den 
untersten tariflichen Lohnsätzen 
133 %, bei den tariflichen Stunden- 
lohnsatzen für Facharbeiter 97 % 
und bei den tariflichen Maximal- 
stundenlohnsätzen 105 %.

Die Relation der tariflichen Ge
haltssätze zwischen den Tarif berei
chen ist ähnlich der der tariflichen 
Lohnsätze. Die maximale Gehalts
differenz zwischen den Tarif berei
chen betrug bei den untersten Ge
haltssätzen 38 %, bei Angestellten 
mit Berufsausbildung 94 % und bei 
den höchsten Tarifgehältern sogar 
235 %.

Auch innerhalb der einzelnen Ta
rifbereiche läßt sich eine erhebliche 
Differenzierung feststellen. Die Dif
ferenz zwischen der untersten und 
obersten Lohngruppe beträgt bis zu 
191 %. Im Angestelltenbereich ist 
hier die Differenzierung noch viel 
gravierender. Die Differenz zwi
schen den untersten und obersten
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T arifgehältern liegt hierin der Spitze 
bei 244 %.

Die Lohn- und Gehaltstarifverträ
ge selbst sehen keine einheitlichen 
Lohn- und Gehaltsgruppen vor, 
sondern differenzieren nach Art der 
Tätigkeiten. Hier wird sowohl die Art 
der Tätigkeit als auch die vom Ar
beitnehmer geforderte Leistung und 
enworbene Qualifikation berück
sichtigt. In der Regel weisen die Ta- 
rifverträge 8 bis 9, in einzelnen Ta
rifverträgen sogar bis zu 15 Lohn-/ 
Gehaltsgruppen auf. In mehreren 
Tarifverträgen sind noch Differen
zierungen innerhalb einzelner 
Lohngruppen vorgesehen. Für die
se Unterteilung werden Kriterien 
wie Berufserfahrung. Tätigkeitsjah
re oder Lebensalter berücksichtigt. 
Daneben besteht in den Tarifverträ
gen die Möglichkeit einer weiteren 
Differenzierung durch Zuschläge 
und Zulagen, Dazu kommen noch 
analytische Lohnfindungssysteme,

Zunahmeder
Differenzierung

Die Differenzierung der Entgelt
zahlung hat, wie die jüngsten Ver
dienststatistiken des Statistischen 
Bundesamtes zeigen, nicht ab-, 
sondern zugenommen. Die Ein
kommensunterschiede zwischen 
der obersten und untersten Lei
stungsgruppe haben sich bei den 
Angestellten von rund 105%  im 
Jahre 1980 auf 122%  im Jahre 
1984 erhöht. Auch zwischen den 
einzelnen Branchen variiert das 
Durchschnittseinkommen nach wie 
vor beträchtlich. Das Monatsgehalt 
einer Angestellten in der Mineralöl
verarbeitung liegt im Durchschnitt 
um knapp 90 % höher als das einer 
Angestellten des Einzelhandels, 
Bei den männlichen Angestellten ist 
der Unterschied noch wesentlich 
größer. Hier beträgt die Differenz 
170 %. Diese Beispiele lassen sich 
noch vielfach enweitern. Die Daten 
der Verdienststatistik des Statisti-
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sehen Bundesamtes beweisen ein
deutig, daß die erheblichen Unter
schiede der Verdienste der Arbeit
nehmer in den letzten Jahren nicht 
abgebaut wurden, sondern zuge
nommen haben. Dies trifft insbe
sondere im Vergleich zwischen den 
einzelnen Branchen zu.

Wer trotz der Vielschichtigkeit der 
Tarifverträge lautstark einer weite
ren generellen Differenzierung und 
Flexibilisierung der frei vereinbarten 
tarifvertraglichen Mindestbedingun
gen und Mindestentgeltsätze das 
Wort redet, hat entweder von der ta
riflichen Vielfalt keine Ahnung und 
sollte sich daher schnellstens um
fassend und gründlich informieren, 
oder er will die wahren Hintergründe 
verschleiern und vom eigenen Un
vermögen ablenken.

Kein Mittei gegen 
Arbeitslosigkeit

Mehr Differenzierung und mehr 
Flexibilisierung im sozialen Bereich 
sind keine geeigneten Mittel, die Ar
beitslosigkeit als Folge der mit dem 
technologischen Wandel einherge
henden Rationalisierungsmaßnah
men zu bekämpfen. Die sogenann
te Flexibilisierung des Arbeitsmark
tes und des Arbeitsschutzes haben 
sich ausschließlich zum Nachteil

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Lothar Zimmermann, 55, ist 
Mitgiied des Geschäftsfüh
renden DGB-Bundesvor- 
standes in Düsseldorf und 
dort u. a. für Tarifpolitik zu
ständig.

Dr. Ernst-Gerhard Erdmann, 
59, ist Hauptgeschäftsführer 
der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberver
bände in Köln.

der Arbeitnehmer ausgewirkt. Die 
Arbeitslosen mußten die Einschrän
kung wesentlicher Rechte und Min
derung der ihnen zustehenden Lei
stungen hinnehmen. Der Abbau 
von Kündigungs- und Schutzbe
stimmungen verstärkt die Unsicher
heit der Arbeitsplätze der Arbeit
nehmer. Unter dem Vorwand der 
Flexibilisierung wurden im Bereich 
des Arbeitsschutzes bestehende 
und bewährte Schutzbestimmun
gen insbesondere für Frauen und 
Jugendliche sowie andere benach
teiligte Gruppen abgebaut. Arbeits
medizinische Erkenntnisse blieben 
hierbei ohne Berücksichtigung.

Die von den Arbeitnehmern mit 
Hilfe ihrer Gewerkschaften in jahr
zehntelangen Kämpfen erstrittenen 
Rechte und Schutzbestimmungen 
wurden durch den flexiblen Sozial
abbau der Bundesregierung in we
nigen Jahren abgebaut. Im Tarif be
reich dagegen fand ein Sozialabbau 
nicht statt. Die Tarifverträge haben 
sich für die Arbeitnehmer als der 
stabilste Faktor in der Krise erwie
sen. Das soll und darf sich auch in 
Zukunft nicht ändern.

Die Kampagne einer umfassen
den Flexibilisierung der Arbeitszeit 
konnte in der Tarifrunde 1984 abge
wehrt werden. Die Aushöhlung des 
tariflichen Arbeitszeitrechts und sei
ne Degradierung zu einer reinen 
Rahmenvorschrift sowie die totale 
zeitliche Anpassung der Arbeitneh
mer an die Anforderungen der Be
triebe fanden nicht statt. Die Umset
zung der neuen flexibleren Arbeits
zeitvorschriften in der Metallindu
strie hat die Probleme und Konflikte 
deutlich gemacht.

Drastische
Einkommensumverteilung

Der Kampf um die Verkürzung 
der Arbeitszeit im Jahre 1984 hat 
aber auch deutlich gemacht, daß 
die Forderung nach mehr Differen
zierung und Flexibilisierung derTa-

WIRTSCHAFTSDIENST 1985/V
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riflöhne und -gehälter keine Frage 
von mehr Leistungsgerechtigkeit 
ist. Die in den Jahren zuvor immer 
wieder erhobene Forderung nach 
Lohnverzichtund mehr Differenzie
rung trat völlig in den Hintergrund. 
Um eine arbeitsplatzsichernde und 
arbeitsplatzschaffende Arbeitszeit
verkürzung zu verhindern, scheute 
man sich nicht, das zuvor immer 
energisch bekämpfte Argument, 
daß Lohnerhöhungen wegen ihrer 
Wirkung auf die Stärkung der Kauf
kraft notwendig seien, zu gebrau
chen.

Wenn heute wieder nach mehr 
Flexibilisierung und Differenzierung 
der Löhne und Gehälter gerufen 
wird, ist die damit verbundene Ab
sicht klar und eindeutig erkennbar. 
Die Absicht ist, ohne Rücksichtnah

me auf die wirtschaftliche und so
ziale Situation der Arbeitnehmer 
Löhne und Gehälter ausschließlich 
entsprechend der Marktlage einsei
tig festzusetzen.

Die Folge wären Tariföffnungs
klauseln, die es dem einzelnen Ar
beitgeber ermöglichten, die tarifli
chen Mindestentgeltsätze willkür
lich zu unterschreiten. Selbst wenn 
dies zunächst nur für neueinzustel- 
lende Arbeitslose gelten sollte, wür
de dies sehr bald zu einer drasti
schen Senkung des Lohn- und Ge
haltsniveaus führen. Der betriebli
chen Willkür würden Tür und Tor 
geöffnet. Neue Arbeitsplätze wür
den bestenfalls nur in einer An
fangsphase, nicht aber auf Dauer 
geschaffen. Eine Umschichtung der 
Arbeitsplätze von Besserverdie

nenden auf weniger Verdienende 
wäre mittel- und langfristig die Fol
ge.

Die eigentlichen Ziele

Als Indiz, daß durch eine größere 
Differenzierung der tariflichen Ent
geltsätze die Beschäftigungspro
bleme nicht zu lösen sind, kann die 
Tatsache herangezogen werden, 
daß es Bereiche gibt mit hoher Dif
ferenzierung und gleichzeitig hohen 
Beschäftigungsrisiken, während es 
Bereiche mit geringerer Differenzie
rung und gleichzeitig geringeren 
Beschäftigungsrisiken gibt. Auch 
der Vergleich zwischen Branchen 
mit hohem und niedrigem Lohnni
veau läßt nicht erkennen, daß ein 
niedrigeres Lohnniveau die Afbeits- 
marktlage positiv verändert. Berei-

VERÖFFENTLICHUNGEN DES HWWA-INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG-HAMBURG 

NEUERSCHEINUNG

Klaus Bolz (Hrsg.)

DIE WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG IN AUSGEWÄHLTEN 
SOZIALISTISCHEN LÄNDERN OSTEUROPAS 
ZUR JAHRESWENDE 1984/85

Die Abteilung Sozialistische Länder und Ost-West-Wirtschaftsbeziehungen erar
beitet seit nunmehr dreizehn Jahren jeweils zu Jahresbeginn eine nach Ländern 
getrennte Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse des vorangegangenen 
Jahres sowie über die Entwicklungstendenzen des jeweils laufenden Jahres. 
Einschließlich der Daten für 1984 liegen Informationen für vier Jahre des laufen
den Fünfjahrplans (1981-1985) vor. Ein Vergleich dieser Daten mit den im Fünf
jahrplan festgelegten Leitlinien liefert im Grunde schon jetzt eine abschließende 
Beurteilung über den Erfüllungsgrad wichtiger Fünfjahrplanziele.

Großoktav, 389 Seiten, 1985, brosch. DM 39,- ISBN 3-87895-269-4

V E R L A G  W E L T A R C H I V  G M B H  -  H A M B U R G

WIRTSCHAFTSDIENST 1985A/ 221



ZEITGESPRÄCH

che mit relativ niedrigem Lohnni
veau bieten vielfach eine geringere 
Arbeitsplatzsicherheit als Bereiche 
mit relativ hohem Lohnniveau.

Es geht in Wirklichkeit nicht um 
mehr Differenzierung und Flexibili
sierung, sondern um Systemverän
derung. Es geht ausschließlich um

den gewollten Ausstieg aus dem 
kollektiven Arbeits- und Sozialrecht. 
Es geht um eine Entsolidarisierung 
der Arbeitnehmer untereinander 
und von ihren Gewerkschaften. Es 
geht um die absolute Anpassung 
des Menschen an die Betriebs- und 
Produktionsabläufe.

Differenzierung in Tarifverträgen 
sollte auch in Zukunft nur soweit wie 
dies ohne Nachteile für die Arbeit
nehmer möglich ist und nur soviel 
wie unbedingt nötig erfolgen. Nicht 
Individualisierung, sondern Soli
darisierung aller Arbeitnehmer ist 
das Gebot der Stunde.

Ernst-Gerhard|Erdmann

Die Verbindlichkeit der Tarifnornrien ist unverzichtbar

Die Frage nach dem Beitrag der 
Lohn- und Tarifpolitik zur Be

kämpfung der Arbeitslosigkeit und 
dem Erfordernis einer sektoralen, 
qualifikatorischen und regionalen 
Differenzierung ist nicht neu, son
dern wird im Grunde seit vielen Jah
ren diskutiert. Der Sachverständi
genrat zur Begutachtung der ge
samtwirtschaftlichen Entwicklung 
hat dieses Thema in seinen Jahres
gutachten wiederholt aufgegriffen. 
In den letzten Monaten kam in die 
öffentliche Diskussion allerdings ein 
besonderer Akzent.

Von einigen Politikern, nament
lich dem FDP-Generalsekretär, 
wird gefordert, den Geltungsbe
reich von Tarifverträgen durch Öff
nungsklauseln für Klein- und Mittel
betriebe sowie durch eine untertarif
liche Entlohnung von Arbeitslosen 
einzuschränken. Noch weiter ist der 
Kieler Wirtschaftsprofessor Walter 
mit seiner Überlegung gegangen, 
die Tarifverträge in jenen Arbeits
amtsbezirken bzw. Wirtschafts
zweigen für unwirksam zu erklären, 
in denen die Arbeitslosigkeit eine 
gesellschaftlich akzeptable Rate 
übersteigt, wobei es schon schwer
fällt, sich die Definition einer „ge
sellschaftlich akzeptablen Arbeits
losenrate“ vorzustellen. Darüber 
hinaus erscheint es zweifelhaft, ob

den Befürwortern solcher weitrei
chender Vorschläge die ganze 
Tragweite und die gesellschaftspo
litischen Konsequenzen, die damit 
verbunden wären, wirklich bewußt 
sind.

Einstellungsbarriere 
für Arbeitslose?

Die Diskussion um die tariflichen 
Mindestnormen entzündet sich an 
der geringen Anpassungsfähigkeit 
der Tarifverträge nach unten. Zwar 
können auch heute mit Zustimmung 
der Gewerkschaft in Ausnahmesi
tuationen die Tarifnormen für ein
zelne Betriebe vorübergehend un
terschritten werden. In der Regel 
schreiben die Tarifverträge jedoch 
Mindestlohn- und -arbeitsbedingun- 
gen zwingend vor. Kritiker sehen 
dies als Einstellungsbarriere für Ar
beitslose. Deshalb sei die Tarifbin
dung bei der Einstellung von Ar
beitslosen zeitweise oder gänzlich 
aufzuheben und eine freie Aus
handlung der Lohn- und Arbeitsbe
dingungen unterhalb der Tarifnor
men zuzulassen. Aber kann hierin 
unter den Bedingungen einer hoch
arbeitsteiligen Industriegesellschaft 
mit sozialer Verpflichtung wirklich 
eine Antwort auf das Problem der 
Arbeitslosigkeit liegen? Wird damit 
nicht vielmehr ein bewährter Koor

dinationsprozeß in Frage gestellt, 
der seit Bestehen der Bundesrepu
blik entscheidend zur Wahrung des 
sozialen Friedens beigetragen hat?

Die Arbeitgeberverbände haben 
in den vergangenen Jahren selbst 
immer wieder darauf gedrungen, 
die verteilungspolitischen Fehlent
wicklungen der 70er Jahre, die bis 
heute eine wesentliche Ursache der 
Arbeitslosigkeit sind, zu korrigieren. 
Trotz der moderateren Lohnent
wicklung der letzten Jahre und der 
zum Teil sogar etwas gesunkenen 
Lohnstückkosten ist die Arbeit im 
ganzen gesehen nach wie vor zu 
teuer, um für alle Arbeitsuchenden 
rentable Arbeitsplätze bereitstellen 
zu können. Korrekturen, die das 
Lohnniveau und die Lohnstruktur 
noch besser mit den Beschäfti
gungsmöglichkeiten in Einklang 
bringen, sind daher zweifellos ge
fordert.

Bedeutsame
Personalzusatzkosten

Allerdings wäre es falsch, die Dis
kussion auf die Arbeitnehmerver
dienste zu. beschränken. Ebenso 
bedeutsam -  und im Hinblick auf die 
ständig zunehmende Schwarzar
beit und Schattenwirtschaft wahr
scheinlich sogar noch wichtiger -  
sind die hohen Personalzusatzko
sten, die inzwischen im Durch
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schnitt des Produzierenden Gewer
bes etwa 80 % der Direktverdienste 
erreicht haben. Zu jeder D-Mark di
rektes Leistungsentgelt kommen al
so noch einmal 80 Pfennig an ge
setzlichen, tariflichen und betriebli
chen Zusatzkosten hinzu.

1984 haben vor allem die gesetz
lichen Sozialabgaben weiter zuge
nommen, und 1985 wird sich die 
Kostenspirale wegen der beschlos
senen Beitragssatzerhöhungen in 
der Rentenversicherung nochmals 
weiterdrehen. Auch von den wirt
schaftswissenschaftlichen For
schungsinstituten wird deshalb im 
neuen Frühjahrsgutachten nach
drücklich gefordert, den Anstieg der 
Lohnzusatzkosten zu bremsen und 
insgesamt'ein besseres Gleichge
wicht zwischen Beiträgen und Lei
stungsansprüchen herbeizuführen.

Einseitiges Bild
Eine Bestandsaufnahme der Ta

rif- und Effektivlohnstrukturen zeigt, 
daß im Gegensatz zu dem gegen
wärtig manchmal verbreiteten Ein
druck erhebliche Lohnunterschiede 
zwischen den Qualifikationen, Sek
toren und Regionen bestehen. Ob
wohl in den 70er Jahren die nivellie
renden Elemente in der Tariflohn
politik eher größer waren als die dif
ferenzierenden Einflüsse, liegt z. B. 
die höchste Lohngruppe in der 
Mehrzahl der Metalltarifverträge

noch um gut 60 % über der unter
sten Lohngruppe. Dieser Abstand 
kommt in der amtlichen Effektivver
dienststatistik allein deshalb nicht 
so deutlich zum Ausdruck, weil dort 
jeweils mehrere Tarifiohngruppen 
zusammengefaßt sind.

Ein einseitiges Bild entsteht auch 
dadurch, daß sich die öffentliche 
Diskussion vor allem auf die Zu
wachsraten der Löhne konzentriert, 
die im vergangenen Jahrzehnt zu
mindest sektoral eine ziemliche Pa
rallelität aufwiesen. Seit dem ver
gangenen Jahr hat aber auch bei 
den Zuwachsraten die Differenzie
rung wieder stärker zugenommen, 
wie die diesjährigen Abschlußdaten 
von 3,8 % in der Chemischen Indu
strie und 2,4 bzw. 1,6 % im Bauge
werbe zeigen.

Gleichwohl muß es als vordringli
che Aufgabe angesehen werden, 
das Lohnniveau durch ein Mehr an 
Differenzierung zwischen den W irt
schaftszweigen und bei der berufli
chen Qualifizierung noch besser mit 
den Beschäftigungsbedingungen in 
Einklang zu bringen. Hierbei kommt 
es .allerdings darauf an, den richti
gen Weg einzuschlagen. Die Lohn
politik darf nicht gegen die Tarifau
tonomie gerichtet sein, sondern 
muß, wenn sie konstruktiv und er
folgversprechend sein will, die Tarif
autonomie als Basis nehmen.

Die Einführung von generellen 
Öffnungsklauseln für Klein- und Mit
telbetriebe in Tarifverträge zusam
men mit der Möglichkeit, mit Ar
beitslosen Einzelverträge unterhalb 
der Tarifverträge abzuschließen, 
würde die Tarifautonomie untergra
ben und müßte letztlich das Ende 
des Tarifvertrages überhaupt be
deuten. Die Größe eines Unterneh
mens ist keineswegs ein verläßli
cher Anhaltspunkt für die jeweilige 
betriebliche Leistungsfähigkeit, wie 
nicht zuletzt die Insolvenzstatistik 
der vergangenen Jahre gezeigt hat. 
Ebenso wenig praktikabel erscheint 
die Vorstellung, auf sonst gleichen 
Arbeitsplätzen Arbeitnehmer mit 
unterschiedlichen Löhnen zu be
schäftigen, nur weil der eine vor sei
ner Einstellung arbeitslos gewesen 
ist und der andere nicht. Will man 
das Beschäftigungsrisiko von Pro
blemgruppen verringern, so bieten 
sich insbesondere die Instrumente 
der Arbeitsmarktpolitik an. Für 
schwer vermittelbare und längerfri
stig Arbeitslose zahlt die Bundesan
stalt für Arbeit z. B. in diesem Jahr 
Einarbeitungszuschüsse und Ein
gliederungshilfen in Höhe von 600 
Mill. DM. Damit kommen rund 
60 000 Arbeitslose zu einem Ar
beitsplatz.

Das Anliegen einer größeren 
Lohndifferenzierung nach Tätig-
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keitsbereichen betrifft nicht nur eine 
bestimmte Problemgruppe des Ar
beitsmarktes, und es kann aucfi 
nicht außerhalb des Tarifvertrages 
befriedigend geregelt werden. Das 
geltende Tarifvertragsrecht läßt es 
im übrigen durchaus zu, daß den 
besonderen Bedingungen von Un
ternehmen, deren wirtschaftliche 
Existenz bedroht ist, Rechnung ge
tragen wird. Die Tarifvertragspartei
en können für solche Unternehmen 
das sonst geltende Mindestlohn
niveau vorübergehend aufheben.

Die soziale Wirklichkeit

Die Vorstellung mancher Kritiker 
des heutigen Tarifvertragssystems, 
ganz generell durch den Übergang 
vom Verbandstarif zum Firmentarif 
größere betriebsindividuelie Gestal
tungsfreiheiten zurückzugewinnen, 
geht vollends an der Realität der 
deutschen Gewerkschaftsstruktur 
vorbei. Angesichts der bundeswei
ten Organisation der deutschen Ge
werkschaften nach dem Industrie
verbandsprinzip können die Unter
nehmen nur durch einen solida
rischen Zusammenschluß als 
gleichwertige Verhandlungspartner 
auftreten. Für die im Wettbewerb 
stehenden Unternehmen erfüllt der 
Tarifvertrag mit der Festlegung glei
cher Konkurrenzbedingungen bei 
den Arbeitskosten genauso eine 
Schutzfunktion wie für den einzel
nen Arbeitnehmer gegenüber dem 
Unternehmen.

Die tarifliche Organisations- und 
Verhandlungsstruktur in der Bun
desrepublik hat sich in den vergan
genen Jahrzehnten im ganzen be
währt. Bei aller Kritik an einzelnen 
Fehlentwicklungen sollte nicht 
übersehen werden, welche Bedeu
tung die Tarifautonomie für die rela
tiv hohe soziale Stabilität hatte und 
nach wie vor hat. Sie ist zu einem 
unentbehrlichen Ordnungs- und 
Friedenselement in unserer Gesell

schaft geworden. Diese Funktion 
können die Tarifvertragsparteien 
nur erfüllen, wenn das Geben und 
Nehmen für beide Seiten in einer 
akzeptablen Relation bleibt. Die 
Friedenspflicht ist quasi auch eine 
Gegenleistung, die die Gewerk
schaften für den Abschluß eines Ta- 
rifvertrages erbringen. Für die Auf
rechterhaltung dieser friedensstif
tenden Funktion von Tarifverträgen 
ist die Verbindlichkeit der Tarifnor
men als Mindestbedingungen un
verzichtbarer Bestandteil.

Angesichts der sozialen und öko
nomischen Wirklichkeit von heute 
läge die Alternative zur Tarifautono
mie nicht -  wie mancher Kritiker 
glauben mag -  in der einzelvertrag
lichen Gestaltung der Lohn- und Ar
beitsbedingungen. Vielmehr ließen 
gesetzliche Mindestbedingungen 
und Regulierungen insbesondere 
zugunsten der sozial Schwachen 
nicht lange auf sich warten. Es muß 
bezweifelt werden, daß damit den 
Arbeitsmarkterfordernissen besser 
gedient wäre als mit tarifvertragli
chen Lösungen.

Anzustreben ist eine Entwick
lung, die die Ordnungsfunktion des 
tarifvertraglichen Rahmens mit der 
wünschenswerten betriebsindividu
ellen Gestaltungsfreiheit verbindet. 
Mit der Flexibilisierung der Arbeits
zeit ist ein solcher Weg eingeschla
gen worden, der erhebliche Dif
ferenzierungsmöglichkeiten zw i
schen den verschiedenen W irt
schaftsbereichen und beruflichen 
Qualifikationen zuläßt. Damit wurde 
ein neues Kapitel in der Sozialge
schichte der Bundesrepublik aufge
schlagen, dessen Entwicklungs
möglichkeifen bisher noch vielfach 
unterschätzt werden. Schon die 
jüngsten Erfahrungen sprechen da
für, daß die Flexibilisierung immer 
mehr Wirtschaftsbereiche und Be
standteile der Arbeitsbedingungen 
erfassen wird und damit einen im
mer größeren Beitrag zum Differen

zierungsbedarf in der Wirtschaft lei
stet.

Für die Personalpolitik der Unter
nehmen sind neben den Arbeitsko
sten und neben den vom Staat zu 
verantwortenden Sozialbeiträgen 
auch die arbeitsrechtlichen Bedin
gungen von maßgebender Bedeu
tung. Der Bestandsschutz für dieje
nigen, die einmal in das Beschäfti
gungssystem gekommen sind, ist 
ständig ausgeweitet worden. Für 
die Arbeitsuchenden enwiesen sich 
diese Schutzzäune der Arbeits
platzbesitzer zunehmend als un
überwindbare Hindernisse.

Verpflichtung des Staates

Mit dem am 1. Mai in Kraft getre
tenen Beschäftigungsförderungs
gesetz ist nunmehr zum ersten Mal 
nach längerer Zeit ein wichtiger 
Schritt zur Verbesserung der Be
schäftigungschancen der Arbeitslo
sen unternommen worden. Hiervon 
dürften spürbare beschäftigungs
politische Anstoßwirkungen ausge
hen. Insbesondere die Erleichte
rung des Abschlusses befristeter 
Arbeitsverträge ist geeignet, bei an
springender, aber noch nicht gefe
stigter Konjunktur Neueinstellun
gen zu begünstigen, ohne daß da
bei bereits die volle Wirkung des 
Kündigungsschutzes bedacht wer
den muß.

Die Tarifparteien haben unzwei
felhaft ein hohes Maß an Verant
wortung für die Beschäftigung. Sie 
können dieser Verantwortung aber 
nur gerecht werden, wenn der Staat 
ebenso seiner Verpflichtung für ei
ne beschäftigungsfördernde Aus
gestaltung der Rahmenbedingun
gen nachkommt. Eine einseitige 
Verantwortungszuweisung wird 
dem Arbeitslosenproblem nicht ge
recht. Anstrengungen sowohl der 
Tarif Parteien als auch des Staates 
sind erforderlich, um die Beschäfti
gungssituation dauerhaft zu ver
bessern.
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